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setz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung 
von Ordnungswidrdgkedten — OWG — 
(GBl. I Nr. 3 S. 101).

68.
Anordnung vom 15. August 1973 
über Diskothekveranstaltungen 

— Diskothekordnung —
(GBl. I Nr. 38 S. 401)

— Auszug —

Ordnungsstrafmaßnahmen
§10

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. als Schallplatteniunteihalter
a) ohne Zulassung gemäß § 5 Abs. 1 oder 

Einstufung gemäß § 5 Abs. 2 tätig -wird,
b) andere Tonträger als gemäß § 3 zu

gelassene verwendet,
c) ohne Registriervermerk in der Zu

lassung gemäß § 6 Abs. 2 Vergütungen für 
Eigenbestand an Tonträgern und Wieder
gabetechnik fordert,

d) durch sein Verhalten Anlaß zu Stö
rungen der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit bei der Durchführung von Disko
thekveranstaltungen gibt;

2. als Veranstalter
a) Schallplattenunterhalter ohne Zulas

sung gemäß § 5 Abs. 1 oder ohne Einstu
fung gemäß § 5 Abs. 2 vergütet,

b) Schallplattenunterhaltern den Edgen- 
bestand an Tonträgern und Wdedergabe- 
technik ohne Registriervermerk gemäß § 6 
Abs. 2 vergütet,

c) Diskothekveranstaltungen mit haus- 
eigenen Tonträgern und Wiedergabetechnik 
ohne Registrierung gemäß § 6 Abs. 1 durch
führt,
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M bestraft werden.

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung ge
mäß Abs. 1 aus Vorteilsstreben oder ähnli
chen, die gesellschaftlichen Interessen 
mißachtenden Beweggründen oder wieder
holt innerhalb von zwei Jahren begangen 
und mit Ordnungsstrafe geahndet worden, 
kann eine Ordnungsstrafe bis zu 1000 M 
ausgesprochen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den für den Bereich 
Kultur sachlich zuständigen hauptamt
lichen Mitgliedern der Räte der Kreise.

\

(4) Für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens und den Ausspruch von 
Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).

(5) Die Durchführung eines Ordnungs
strafverfahrens schließt Maßnahmen nach 
der Zulassungsordnung Unterhaltungs
kunst vom 21. Juni 1971 bzw. der Vergü
tungsregelung für Tanz- und Unterhal
tungsmusik im Nebenberuf nicht aus.

69.
Anordnung vom 15. Oktober 1973 

über die freiwillige produktive Tätigkeit 
von Schülern ab vollendetem 14. Lebensjahr 

während der Ferien
(GBl. I Nr. 52 S. 519)

— Auszug —

§9
(1) Wer als Leiter oder leitender Mit

arbeiter des Betriebes vorsätzlich oder 
fahrlässig den Vorschriften des § 2 Ab
sätze 2 und 3 sowie der §§ 3, 5, 7 dieser 
Anordnung zuwiderhandelt, kann mit Ver
weis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M 
belegt werden.

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach 
Abs. 1 wiederholt innerhalb von 2 Jahren 
begangen und mit Ordnungsstrafe geahn
det worden, kann eine Ordnungsstrafe bis 
zu 1 000 M ausgesprochen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Leitern der 
Arbeitsschutzinspektionen, den Leitern der 
Inspektionen Gesundheitsschutz in den Be
trieben und den Vorsitzenden der Räte der 
Kreise.

(4) Für die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens und den Ausspruch 
von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Ge
setz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung 
von Ordnungswidrigkeiten — OWG — 
(GBl. I Nr. 3 S. 101).


